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Textliche Festsetzungen der 5. (vereinf.) Änderung:

1. Lärmschutzvorkehrungen gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB
Zur Bestimmung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen ist gem. DIN 4109 der 
„maßgebliche Außenlärmpegel“ zugrunde zu legen. Auf der Basis des maßgeblichen Außenlärmpegels 
werden Lärmpegelbereiche und somit die erforderliche Luftschalldämmung festgelegt.
Für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen von Wohnungen (mit Ausnahme von Küchen, Bädern und 
Hausarbeitsräumen) sind u.a. die in der folgenden Tabelle aufgeführten Anforderungen an die 
Luftschalldämmung einzuhalten:

Es wird dringend empfohlen, die Schlafräume die der Lärmquelle Hammer Straße zugewandt sind, mit 
zusätzlichen Lüftungssystemen auszustatten, die ein Schalldämmmaß von mind. 40 dB(A) erreichen.
Die erforderlichen Schalldämmmaße sind in Abhängigkeit von der Raumnutzungsart und -größe im 
Baugenehmigungsverfahren auf Basis der DIN 4109 vom November 1989 nachzuweisen. Dabei sind 
auch nachfolgende Korrekturwerte für das erforderliche resultierende Schalldämmmaß nach Tabelle 8 
der DIN 4109 zu beachten.
Korrekturwerte in Abhängigkeit vom Verhältnis S(W+F) /SG

Hinweis:
Von den Festsetzungen zum Schutz vor Lärm unberührt bleibt die Möglichkeit, im Rahmen 
bauordnungsrechtlicher Genehmigungsverfahren durch einen Sachverständigen nachzuweisen, dass 
unter Berücksichtigung der konkreten Bauvorhaben geringere Maßnahmen zur Gewährleistung 
gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse genügen.

2. Gem. § 16 (3) BauNVO darf die Firsthöhe 103,5 m NHN nicht überschreiten.

3. Der Abstand der Garagen zur öffentlichen Verkehrsfläche muss mindestens 5.00 m betragen, wenn 
die Garagenöffnungen der öffentlichen Verkehrsfläche zugewandt sind (§ 12 (6) BauNVO).
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Hinweise
Bodendenkmal:
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. 
Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 
Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens 
aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der 
Stadt/Gemeinde als Unterer Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle 
Olpe (Tel.: 02761/ 93750; Fax: 02761/ 2466) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungs-stätte 
mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§15 u. 16 Denkmalschutzgesetz 
NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche 
Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§16 Abs. 4 DSchG NW).

Versickerung:
Aufgrund der geringen Flurabstände des Grundwassers müssen Keller in abgedichteter Form als weiße 
oder schwarze Wannen ausgebildet werden. Es darf nicht erforderlich werden, daß zur Trockenhaltung 
von Kellergeschossen Drainagen an die Abwasserkanäle angeschlossen werden oder eine sonstige 
Verbindung erhalten. Nach der städtischen Abwassersatzung darf Grundwasser grundsätzlich nicht in die 
städtische Abwasseranlage gelangen.

S(W + F) : Gesamtfläche des Außenbauteils eines Aufenthaltsraumes in m²
S(G) : Grundfläche eines Aufenthaltsraumes in m²


